
Erfassungsbogen 
zum Vollzug des Gesetzes über die Kostenfreiheit 

des Schulweges ab dem Schuljahr 

Landratsamt Augsburg, Fachbereich 13 
Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg

1. SCHÜLER / SCHÜLERIN                 5. - 10. Jahrgangsstufe                  11. - 13. Jahrgangsstufe

Name:

Straße:

Ortsteil:PLZ/Wohnort:

Vorname: geb. am:
männl.
weibl.

Klasse:

2. SCHULE
Name und Art der Schule:

Besuchte Ausbildungsrichtung:

1. Fremdsprache:

2.1 Schulwechsel
bisher besuchte Schule: Klasse: Zeitpunkt des Wechsels:

2.2 Wohnortwechsel
Zeitpunkt des Umzugs: bisherige Anschrift:

3. BEFÖRDERUNGSMITTEL
3.1 Zwischen Wohnung und Schule soll die Beförderung erfolgen und zwar mit:

Regionalbus
Stadtwerke (Straßenbahn oder Bus)
Zug privates Kfz

Sonstige
Schulbus

Starthaltestelle: in (Ort)

Zielhaltestelle: in (Ort)

in (Ort)

Umstieg erforderlich ja nein bei Haltestelle:

1.

in (Ort)2.

ja nein
ja nein

- BEZUG VON LEISTUNGEN NACH SGB II ODER  
  SGB XII (z. B. ALG II) 

- SCHWERBEHINDERT (Schüler) 
                           Nachweis bitte in Kopie beifügen!

FÜR SCHÜLER AB JAHRGANGSSTUFE 11:
- KINDERGELD für drei oder mehr Kinder ja nein

Kindergeld-Nr.

Falls ja, Kindergeldnachweis für August (z. B. Kontoauszug, Gehaltsabrechnung 
oder Geburtsurkunden sofern Kinder unter 18 Jahre) in Kopie beifügen.

/

offenes Ganztagsangebot gebundenes Ganztagsangebot Einführungsklasse

Schuleintritt:
(Zweig, Fachrichtung, Wahlpflichtfächergruppe)

Schulstempel

4. MIR IST BEKANNT, DASS ICH
a) verpflichtet bin, jede Änderung der angegebenen Verhältnisse unverzüglich dem zuständigen Landratsamt Augsburg  
    schriftlich anzuzeigen; wenn keine Änderungen eintreten, gilt dieser Erfassungsbogen bis zum Austritt aus der Schule bzw. 
    bis zum Abschluss der 10. Jahrgangsstufe;
b) bei Wegfall der Beförderungsvoraussetzungen (z. B. Schulaustritt, Abitur, Umzug) die Fahrkarte  
    unverzüglich über die Schule an das Landratsamt Augsburg zurückzugeben habe;
c) bei vorsätzlich unrichtigen Angaben damit rechnen muss, unter Umständen strafrechtlich verfolgt zu werden.

Bei minderjährigen Schülern: Die gesetzlichen Vertreter (Eltern)

Name: Anschrift:

Telefon:

E-Mail:

BITTE VERGESSEN SIE NICHT ZU 
UNTERSCHREIBEN! 

, den
(Vater) (Mutter)

x x

(Unterschrift beider Elternteile, gesetzlicher Vertreter oder des  
volljährigen Schülers)

Zur Aufgabenerfüllung nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges ist das Erheben und die Verarbeitung personenbezogener Daten 
erforderlich und zulässig (Art. 4 Abs. 1 BayDSG).  
Weitere datenschutzrechtliche Hinweise finden Sie unter www.landkreis-augsburg.de/schuelerbefoerderung
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